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5Einleitung

Vom Wert des Gesagten

Viele Journalistinnen und Journalisten, aber 
auch Politiker und Leser erinnern sich noch 
gut daran, wie die taz mit weitreichenden 
Änderungswünschen eines Politikers um-
ging: Im November 2003 schwärzte die Re-
daktion des Blattes jene Passagen eines 
Interviews mit dem damaligen SPD-General-
sekretär Olaf Scholz, die auf Wunsch der SPD-
Pressestelle verändert werden sollten. Mit 
ihrer Aktion verscherzte es sich die taz mög-
licherweise mit dem Sozialdemokraten, fand 
aber viel Sympathie bei Journalisten und Le-
sern. Etliche andere Zeitungen solidarisierten 
sich mit der taz – alle gemeinsam pranger-
ten den um sich greifenden „Autorisierungs-
wahn“ an. Der DJV auch. Zwei Wochen lang 
war die Autorisierung von Interviews vorherr-
schendes Thema auf den Medienseiten deut-
scher Zeitungen. Danach wurde es ruhig. Ge-
ändert hat sich seitdem wenig.

Autorisiert wird in Deutschland immer noch 
gern, am liebsten von Politikern und Unter-
nehmensleitungen. Das Wortinterview, das 
als solches gedruckt oder gesendet werden 
soll, läuft selten nach dem Motto „Es gilt das 
gesprochene Wort“ über die Druckwalze. Und 
auch wörtliche Zitate in Artikeln, Meldungen 
und Berichten sind häufig von den Befragten 
freigegeben worden.

Viele Journalistinnen und Journalisten ha-
ben ihre Fragetechnik längst daran ausgerich-
tet, dass es noch Änderungswünsche geben 
könnte. Die einen besprechen mit dem Inter-
viewpartner am Schluss die wörtlichen Zita-
te, die sie veröffentlichen wollen (ein belieb-

Einleitung

tes Mittel bei Nachrichtenagenturen), die an-
deren führen Interviews nur noch schriftlich, 
indem Fragen und Antworten per E-Mail aus-
getauscht werden.
Weitgehend unbeantwortet bleibt indes die 
Frage nach dem Autorisierungsanspruch. Gilt 
das gesprochene Wort oder hat der Befrag-
te ein Anrecht auf Freigabe seines O-Tons? 
Antworten auf diese und weitere Fragen und 
Tipps für den in der journalistischen Praxis 
besten Weg will diese Broschüre geben. Sie 
erscheint – nach Vorarbeit der DJV-AG Bil-
dung und Qualität – anlässlich der Verab-
schiedung von Interview-Leitlinien durch den 
DJV-Gesamtvorstand im Herbst 2010.
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Leitlinien für Interview-Autorisierung

Beschlossen vom DJV-Gesamt-
vorstand am 20. September 2010 
in Stuttgart
Interviews als journalistische Methode (Re-
cherche) und Darstellungsform (Wort-Inter-
view) dienen der Sachinformation, der per-
sönlichen Stellungnahme und/oder der Por-
trätierung des Interviewten. 

In aller Regel sind Interviews als „kleine 
Form“ in der journalistischen Praxis unprob-
lematisch und werden ohne weitere Abspra-
chen telefonisch, schriftlich oder am Ran-
de von Veranstaltungen geführt. Der Journa-
list/die Journalistin baut so gewonnene Zita-
te wörtlich oder in indirekter Rede in einen 
Beitrag ein. 

Anders bei Interviews mit Funktionsträgern/
Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Sport 
oder Unterhaltung, die als (gekürztes) Wort-
Interview publiziert werden sollen. Die Ge-
sprächspartner/innen beanspruchen dann 
oft eine Freigabe bzw. Autorisierung des In-
terviews. Dabei kommt es zunehmend zu 
Konflikten zwischen den Interviewpartnern 
– dann zum Beispiel, wenn der Interview-
te im Nachhinein Äußerungen revidiert und 
negiert. 

Die Autorisierung ist im deutschen Journa-
lismus (im Gegensatz zum angloamerikani-
schen) üblich auf der Grundlage des Urhe-
ber- und Persönlichkeitsrechts, wenn auch – 
bei freiwilligem Verzicht oder entsprechen-
der Vereinbarung – nicht zwingend. Der DJV 
rät Journalistinnen und Journalisten mit 
Blick auf die Unabhängigkeit ihrer Bericht-

erstattung zu einer restriktiven Handhabung 
der Interview-Autorisierung und plädiert für 
Spielregeln zwischen den Interviewpartnern, 
die den Charakter des Interviews nicht kon-
terkarieren. 
Interviews zeichnen sich aus durch lebendi-
ge Frage-Antwort-Interaktion zwischen den 
Beteiligten, durch Vermittlung neuer, über-
raschender Aspekte sowie durch Authentizi-
tät und Spontaneität. Nachträgliche Eingrif-
fe, die über sachliche Korrekturen hinausge-
hen, können diese Merkmale stören und soll-
ten unterbleiben. Der Journalist/die Journa-
listin muss anderenfalls entscheiden, ob und 
wie das Interview oder Teile davon veröffent-
licht werden. Dabei bewertet er/sie im Einzel-
fall auch ein besonderes öffentliches Informa-
tionsinteresse. 
Mit Fairness, Transparenz und Professiona-
lität auf beiden Seiten sollten Konflikt fälle 
zu vermeiden bzw. zu lösen sein. Der DJV 
empfiehlt daher folgende Leitlinien für so 
 ge nannte Wort-Interviews in der Presse:
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1.  Journalistinnen und Journalisten haben 
die Pflicht, Interview-Äußerungen korrekt 
wiederzugeben und nicht sinnentstel-
lend zu kürzen. Eine vom Interviewpartner 
genehmigte Tonaufzeichnung dient der 
notwendigen Klarheit. 

2.  Der Interviewte kann die Autorisierung 
eines mit ihm geführten Interviews for-
dern. Dieser Anspruch beschränkt sich auf 
redaktionell bearbeitete Wort-Interviews. 
Komplette Beiträge oder indirekt wieder-
gegebene Zitate aus Rechercheanfragen 
sind nicht betroffen. 

3.  Art und Umstände von Autorisierungen 
sollte die Redaktion in redaktionellen 
Leitsätzen festhalten und diese dem Inter-
viewten rechtzeitig vor Gesprächsbeginn 
zur Kenntnis geben. Davon ggf. abwei-
chende Vereinbarungen werden vor dem 
Interview festgehalten.

4.  Autorisierungen dienen der sachlichen 
Korrektheit, der Sinnwahrung und sprach-
lichen Klarheit. Änderungen müssen sich 
darauf beschränken.

5.  Der Interviewte hat kein Recht, Fragen 
des Interviewers nachträglich abzuän-
dern. Die Redaktion akzeptiert solche Ein-
griffe nicht.

6.  Nachträgliche Änderungen des Interview-
ten, die die Authentizität des Interviews 
oder einen wesentlichen Aussagengehalt 
konterkarieren, können von der Redaktion 
abgelehnt werden. Die Redaktion versucht 
argumentativ, Einvernehmen mit dem In-
terviewpartner herzustellen. Gelingt dies 
nicht, sollte sie auf den Abdruck des Inter-
views verzichten. Sie behält sich vor, dies 

öffentlich zu machen. Im besonderen Ein-
zelfall kann das öffentliche Informations-
interesse den Abdruck einer zurückgenom-
menen Aussage rechtfertigen. 

7.  Redaktionen entscheiden über das Mittel 
der Darstellung. Schriftliche Antworten auf 
vorab eingereichte Fragen können ein ak-
tuelles Informationsbedürfnis erfüllen, er-
setzen aber kein persönliches Interview. Da 
dieses von Spontaneität lebt und sich in-
haltlich im Gespräch entwickelt, kann es 
sich nicht auf vorab eingereichte Fragen 
beschränken. Mehr als die Absprache von 
Themengebieten sollte daher im Vorhinein 
nicht zugesichert werden.

8.  Vorgefertigte Interviews aus Pressestel-
len („kalte Interviews“) können als Hinter-
grundmaterial dienen. Sie als vermeintlich 
eigene Interviews zu publizieren wider-
spricht der journalistischen Ethik.

9.  Im Sinne der journalistischen Glaubwür-
digkeit macht die Redaktion jene Umstän-
de transparent, unter denen ein Interview 
zustande kam (schriftlich, telefonisch oder 
im Pressegespräch). Insbesondere täuscht 
der Interviewer keine persönliche Begeg-
nung mit dem Interviewpartner und/oder 
Exklusivität vor. 

10.  Die Redaktion kann das Interesse an der 
Form des Interviews steigern, indem sie 
Dritte (Fachleute, Prominente, Leser/in-
nen, Jugendliche) auf der Seite der In-
terviewer teilhaben und Fragen stellen 
lässt. Für ihre Beteiligung gelten die glei-
chen Regeln.
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Hintergrundmaterial

Journalistische Interviews
Journalistische Interviews sind Stilform und 
Recherchemittel zugleich. Bei journalistischen 
Interviews wird unterschieden zwischen

–  Recherchefragen

–  Wort-Interview 
als Rein- oder Mischform aus

•  Interview zur Sache → Auskunft über 
 Fakten

•  Interview zur Meinung → Beurteilung 
eines Problems

• Interview zur Person → Porträt

–  Gespräch → mehrere Gesprächspartner  
(z. B. Roundtable)

–  Umfrage → standardisierte Fragen an  
diverse Ansprechpartner/innen

Als spannendes Frage-und-Antwort-Spiel 
bieten Interviews und Gespräche informati-
ven Lesestoff und zählen zu den Formen, die 
an Journalisten große Herausforderungen 
hinsichtlich Vorbereitung und Sachkenntnis 
stellen. Um auch dem Gesprächspartner Mög-
lichkeiten zur Vorbereitung zu geben, teilt der 
Interviewer sein Themeninteresse vorab mit. 

Interviews leben von der Dynamik der Ge-
sprächssituation, von der Interaktion der Part-
ner, von interessanten Fakten und Erkennt-
nissen über die Personen und Sachverhalte 
und unterscheiden sich daher wesentlich von 
einer schriftlichen Befragung, die von Inter-
viewpartnern gerne als vermeintliche Alter-
native angeboten wird. 

Mit Ausnahme des Live-Interviews im Rund-
funk werden Interviews für die redaktionelle 
Berichterstattung aufbereitet. Selbst wenn 
– wie üblich – ein Mitschnitt des Gesprächs 
vorliegt: Das Interview wird auf dieser Ba-
sis redaktionell bearbeitet, gekürzt, dabei 
manchmal umstrukturiert, um den Lesefluss 
zu verbessern. 

Vorauszusetzen ist dabei, dass diese Bearbei-
tung nicht sinnentstellend erfolgt, dass Aus-
sagen nicht durch Kürzungen in einem ande-
ren Zusammenhang erscheinen, dass nach-
träglich nichts hinzugefügt wird, was nicht 
Gegenstand des Interviews war. Aber selbst 
wenn diese Bearbeitung redaktionell nach 
bestem Wissen und Gewissen geschieht: Sie 
bedarf in aller Regel der Einwilligung des In-
terviewpartners. 

Rechtliche Situation
Denn dem Interviewpartner wird nach gel-
tendem Recht eine starke Stellung beigemes-
sen. Betroffene Rechtsgebiete sind vor allem 
Persönlichkeitsrecht und Urheberrecht. 

Das Persönlichkeitsrecht schützt die informa-
tionelle Selbstbestimmung. Demnach kann 
jede/r Einzelne selbst entscheiden, ob und 
was in Wort oder Bild über sie/ihn veröffent-
licht wird. Dieses Recht wiegt generell um-
so schwerer, je weiter sich die Informatio-
nen von der öffentlichen Sphäre in Richtung 
Privat- oder gar Intimsphäre entfernen. Die 
Veröffentlichung von Informationen über Ein-
zelne bedürfen grundsätzlich der Einwilligung 
des/der Betroffenen. Ausnahmen gelten für 
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öffentliche Auftritte, für schwere Straftaten, 
für Personen des öffentlichen Lebens oder 
auf der Basis eines berechtigten öffentlichen 
Interesses, das dann vorliegt, wenn die zu ver-
öffentlichende Information wichtig ist für die 
demokratische Willensbildung in der Gesell-
schaft. Dies alles gilt ohnehin nur für zutref-
fende Informationen. Unrichtige Behauptun-
gen sind grundsätzlich nicht von der Presse-
freiheit gedeckt und können entsprechend 
sanktioniert werden – z. B. als Verleumdung 
oder üble Nachrede.

Das Urheberrecht spricht einem Interview-
partner eine Miturheberschaft an dem ge-
meinsamen Werk „Interview“ zu. Der Mitur-
heber muss folglich in ein Nutzungsrecht ein-
willigen. Das betrifft das Gesamtwerk oder 
auch nur wesentliche Teile daraus.

Journalisten haben keinen Anspruch auf ein 
Interview, nicht einmal gegenüber Behör-
denvertretern, die auch auf andere Weise 
(z. B. Pressemitteilung) den journalistischen 
Informationsanspruch erfüllen können. Selbst 
auf der Basis eines vermeintlichen Gleich-
behandlungsanspruchs kann ein Journalist 
kein Interview einfordern. Willigen Behörden-
vertreter aber in ein Interview ein, bleibt ihr 
Autorisierungsvorbehalt eingeschränkt, da 
Artikel 5 des Grundgesetzes ausdrücklich 
staatliche Zensur verbietet. Zwar hat der 
„amtliche Gesprächspartner“ ebenfalls ein 
Persönlichkeitsrecht und kann daher auf 
Autorisierung drängen; dem Journalisten 
ist es aber eher möglich, nicht autorisier-
te Interview passagen journalistisch zu ver-
werten, sofern daran ein öffentliches Inter-
esse besteht.

Ein Interview ist von der Einwilligung der Ge-
sprächspartner abhängig. Eine Einwilligung 
kann dann vorausgesetzt werden, wenn der 
Interviewpartner weiß, dass er es mit einem 
Journalisten/einer Journalistin zu tun hat, 
der/die die gewonnenen Informationen in 
einer bestimmten Publikation veröffentlichen 
will. Wenn dem Betroffenen zudem bekannt 
ist, dass er nicht zum Interview verpflichtet 
ist und auf dieser Basis das Gespräch führt, 
ist von einem „konkludenten Verhalten“ aus-
zugehen – von einer grundsätzlichen Einwilli-
gung nicht nur ins Gespräch, sondern auch in 
dessen spätere Veröffentlichung. Einer geson-
derten Autorisierung bedarf es dann nicht, 
wenn diese Veröffentlichung unverändert er-
folgt, was zum Beispiel bei live gesendeten 
Interviews der Fall ist.

In der Praxis aber werden Interviews redak-
tionell bearbeitet – sei es, um sie zu kürzen 
oder um sprachliche Unebenheiten zu glät-
ten. Und sofern dabei nicht nur die „Hmms“ 
und „Ähs“ im Sprachfluss herausgestrichen 
werden, gerät die redigierende Redaktion 
schnell in die „erhebliche Veränderung“ hin-
ein, die wiederum eine Autorisierung erfor-
derlich machen kann.

Machen kann. Denn Interviewer und Inter-
viewte schließen letztlich, ob formal festge-
halten oder nicht, einen Vertrag miteinan-
der. Dabei herrscht Vertragsfreiheit. Willigt 
der Interviewpartner in ein Interview ein und 
verzichtet ausdrücklich auf jede nachfolgen-
de Autorisierung, ist die Redaktion aus dem 
Schneider (wenn sie das Gesagte fair und 
nicht sinnentstellend wiedergibt). Ansons-
ten folgt einem Interview die Autorisierung 
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und damit manchmal eine Auseinanderset-
zung zwischen Journalist/Redaktion und Ge-
sprächspartner. 

Konfliktfälle
– 2003 führt die taz ein Interview mit dem 

damaligen SPD-Geschäftsführer Olaf Scholz. 
Dieses Interview wird durch Scholz/die 
SPD-Pressestelle so verändert, dass die taz 
es am 28. November 2003 mit geschwärz-
ten Antworten als Aufmacher druckt. Zu-
gleich ruft die Redaktion zu einem Akti-
onstag gegen die Autorisierungspraxis auf. 
Neun Tageszeitungen schließen sich spon-
tan an (Financial Times Deutschland, Die 
Welt, FAZ, Frankfurter Rundschau, Süddeut-
sche Zeitung, Kölner Stadt-Anzeiger, Berli-
ner Zeitung und Tagesspiegel).

– Nationaltorhüter Oliver Kahn zieht 2006 
ein Interview mit der „Zeit“ zurück. Autor 
Henning Sußebach publiziert daraufhin 
den Beitrag „Die Angst des Torwartes“ und 
schreibt: „Vielleicht erzählt die Geschichte 
eines zurückgezogenen Gespräches mehr, 
als ein zurecht geschliffenes transportieren 
kann. Zum Beispiel, dass man in einem Ar-
chiv der nicht gedruckten Interviews mehr 
Wahrheit fände als in jenem der gedruck-
ten.“

– Die Pressestelle des FC Bayern streicht 
2008 aus einem Interview der „Süddeut-
schen“ mit Franck Ribéry dessen Forde-
rung nach Spielerkäufen „von hoher Qua-
lität“. Das so „korrigierte“ Interview wird – 
erweitert um einen redaktionellen Hinweis 
– publiziert.

Und drei Fälle aus jüngster Zeit, alle aus der 
Welt des Fußballs:
– Anfang Juli 2010 interviewt die „Zeit“ wäh-

rend der Fußball-WM in Südafrika den 
deutschen Teammanager Oliver Bierhoff. 
Statt einer Autorisierung folgt der Rückzie-
her des DFB-Pressesprechers: Man müsste 
so viel ändern – dafür habe man keine Zeit, 
teilt er der „Zeit“ mit. Die Wochenzeitung 
verzichtet auf Bierhoffs Antworten und 
lässt stattdessen die Fragen für sich spre-
chen. 

– Die „Welt am Sonntag“ verzichtet Mitte 
September 2010 auf den Abdruck eines In-
terviews mit Bayern-Spieler Franck Ribé-
ry. Chefredakteur Jan-Eric Peters: „Leider 
wollte der Verein nicht nur wie vereinbart 
die Antworten des Spielers autorisieren, 
er bestand auch darauf, eine Frage unse-
rer  Reporterin zu streichen, die Ribéry – im 
Übrigen ganz unverkrampft – beantwortet 
hatte.“ 

– Die FAZ publiziert ebenfalls Mitte Septem-
ber 2010 Details über ein gescheitertes In-
terview mit Sascha Mölders vom Zweit-
ligaklub FSV Frankfurt. Unter anderem geht 
es darin um einen nicht vollzogenen Wech-
sel des Spielers in die Niederlande. Der Ver-
ein streicht im Nachhinein vier von sieben 
Antworten zu diesem Themenkomplex. 
FAZ: „Die Eingriffe verändern den Charak-
ter des Gesprächs entscheidend. Der Arti-
kel erscheint nicht.“
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Deutscher Presserat
Mit seiner am 1. Januar 2007 in Kraft getre-
tenen Reform des Pressekodex hat der Deut-
sche Presserat erstmals klargestellt, dass eine 
Autorisierung aus presseethischer Sicht nicht 
zwingend notwendig ist. 
Die Ziffer 2 – Sorgfalt („Recherche ist unver-
zichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. 
Zur Veröffentlichung bestimmte Informatio-
nen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach 
den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren 
Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsge-
treu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bear-
beitung, Überschrift oder Bildbeschriftung we-
der entstellt noch verfälscht werden. Unbestä-
tigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen 
sind als solche erkennbar zu machen. Symbol-
fotos müssen als solche kenntlich sein oder er-
kennbar gemacht werden.“) wird in der  Richt-
linie 2.4 zum Thema „Interview“ konkretisiert. 
Dort heißt es nunmehr:
„Ein Wortlautinterview ist auf jeden Fall jour-
nalistisch korrekt, wenn es das Gesagte rich-
tig wiedergibt. Wird ein Interview ganz oder 
in wesentlichen Teilen im Wortlaut zitiert, so 
muss die Quelle angegeben werden. Wird 
der wesentliche Inhalt der geäußerten Ge-
danken mit eigenen Worten wiedergegeben, 
entspricht eine Quellenangabe journalisti-
schem Anstand.“

Deutscher Journalisten-Verband 
(DJV)
Presseerklärung vom 31. August 2009: 

DJV mahnt fairen Umgang an 

Der Deutsche Journalisten-Verband hat  einen 
fairen Umgang mit der Autorisierung von In-
terviews und Zitaten angemahnt. Aus Sicht 
des DJV muss sich die Autorisierung darauf 
beschränken, sachliche Darstellungsfehler 
vor der Veröffentlichung zu korrigieren. „Das 
nachträgliche Glätten von Interviews scha-
det dem kritischen Journalismus“, erklärte 
DJV-Bundesvorsitzender Michael Konken. „In-
terviewpartner aus Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft dürfen das Instrument der Auto-
risierung nicht missbrauchen, um aus Inter-
views nachträglich Werbebotschaften in eige-
ner  Sache zu machen.“ 

Mitglieder des Deutschen Journalisten-Ver-
bandes klagen vermehrt darüber, dass vor 
allem Unternehmen immer häufiger versu-
chen, durch Änderungen an Interviews und 
Zitaten positive Berichterstattung durchzu-
setzen. In einigen Fällen wird die Autorisie-
rung von der Vorlage des kompletten Artikel-
manuskripts abhängig gemacht. Weigert sich 
der Journalist, erfolgt keine Freigabe. „Solche 
Praktiken sind mit der Freiheit der Berichter-
stattung nicht vereinbar“, kritisierte der DJV-
Vorsitzende. Häufig sind Manager und Politi-
ker auch nur noch zu schriftlichen Interviews 
bereit. Das nimmt den Interviewern die Mög-
lichkeit, einzuhaken und nachzufragen. Kon-
ken: „Das ist eine Abfrage, aber kein Interview 

Positionen von Berufsorganisationen
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und sollte deshalb auch nicht als solches ver-
kauft werden.“ 
Der DJV-Vorsitzende riet den Journalistinnen 
und Journalisten dazu, vor Beginn eines Inter-
views die Spielregeln zu vereinbaren. Wenn 
gewünschte Änderungen das ursprüngliche 
Interview verfälschten, bestehe nur noch die 
Möglichkeit, auf den Abdruck zu verzichten. 

Bundesverband deutscher 
 Pressesprecher
Mit sechs Thesen hat sich der Pressespre-
cherverband 2003 für die Autorisierungspra-
xis eingesetzt:
1. An der Autorisierung darf nicht gerüttelt 

werden – im Interesse von Pressesprechern 
und Journalisten. Die von führenden Tages-
zeitungen angestoßene Autorisierungsde-
batte über die Freigabe von Interviews ist 
überflüssig. Die in Deutschland bei Inter-
views geltende Grundregel der Autorisie-
rung des Interviews durch den Interview-
ten hat sich bewährt und bedarf keiner Än-
derung. Im Gegenteil: Tempo und Trends 
der Mediengesellschaft legen eher eine 
Verschärfung denn eine Lockerung dieses 
Gebots nahe.

2. Das Interview lebt von der persönlichen 
Note des Interviewten – nicht des Intervie-
wers. Das klassische Interview in Printmedi-
en ist eine spezifische journalistische Form, 
die ein Gespräch wiedergibt. Im Unter-
schied zu Reportage und Meldung liegt der 
Wert eines gedruckten Interviews wesent-
lich in der Wiedergabe eines Gesprächsver-

laufs. Dazu gehört eine spezielle Themen-
führung und von beiden Seiten durchaus 
gewünschte persönliche Akzentsetzung. 
Diese gewünschte Personalisierung und 
Akzentuierung setzt allerdings voraus, dass 
der Interviewte tatsächlich das letzte Wort 
über seine eigenen Aussagen hat.

3. Autorisierung verhindert Verzerrungen 
und unzulässige Verkürzungen. In der Re-
gel handelt es sich bei dem Text eines In-
terviews um eine gekürzte Zusammenfas-
sung eines Gesprächsmitschnitts, der we-
sentlich länger ist als das, was am Ende 
gedruckt erscheint. Die Redaktion eines sol-
chen Gesprächs ist eine genuin journalisti-
sche Leistung, die selbstverständlich Res-
pekt verlangt. Aber es ist – anders als bei 
anderen journalistischen Textsorten – ei-
ne Leistung, die nicht mit eigenen Worten, 
sondern mit denen eines Dritten erbracht 
wird. Das macht die Angelegenheit prekär, 
und genau deswegen ist das bisher geüb-
te Verfahren auch sinnvoll: Der Journalist 
erstellt aus der Bandfassung oder seinen 
Aufzeichnungen einen Text unter seinen 
journalistischen Gesichtspunkten, der In-
terviewte gibt diesen Text nach Maßgabe 
seiner sprachlichen Eigenschaften und in-
haltlichen Positionen frei.

4. Autorisierung sorgt für „Waffengleichheit“. 
In der überwiegenden Zahl führt das beid-
seitige Interesse zu vernünftigen Ergebnis-
sen, aber selbstverständlich kann es bei der 
Freigabe von Interviews auch zu Konflik-
ten kommen. Diese können prinzipiell ih-
re Ursachen auf beiden Seiten des Tisches 
haben, entweder in einer ungenügenden 
Wiedergabe des Gesagten oder in einer zu 
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großen Differenz zwischen dem real ge-
sprochenen und dem autorisierten Wort. 
In solchen Fällen allerdings gilt das im Au-
torisierungsverfahren liegende Gleichge-
wicht der Kräfte: Der Interviewte muss 
den Text freigeben; sollte dies dem Medi-
um nicht zusagen, ist es frei, das Interview 
eben nicht zu drucken. Das ist misslich und 
für beide Seiten vertane Arbeitszeit, sorgt 
aber für Waffengleichheit.

5. Eine schnellere und nach höherer Präzisi-
on verlangende Medienlandschaft braucht 
Autorisierung. Diese faire und bewährte 
Kräfteverteilung zwischen Politik und Me-
dien darf auf keinen Fall ausgehebelt wer-
den. Erst recht nicht in Zeiten zunehmen-
der Dynamik der Mediengesellschaft. Die 
wachsende Gier nach der schnellen, agen-
tur-freundlichen Verkürzung macht es drin-
gender denn je nötig, dass der Interviewte 
Herr seiner Worte bleibt. Dies gilt erst recht 
in Zeiten, in denen Interviews zu Rechts-
mitteln in Prozessen werden können, die 
im Zweifel zu substanziellem Schaden füh-
ren und nicht „nur“ politisches Kapital kos-
ten. Gehen beide Seiten respektvoll mitein-
ander um, sind die Interessen aller Beteilig-
ten gewahrt; und in der Regel funktioniert 
dieser Mechanismus ja auch gut.

6. Fernsehen und Radio sind flüchtig – Print-
Interviews nicht. Die gern herangezogene 
Analogie zu Interviews in Rundfunk und 
Fernsehen, die ja in der Regel nicht auto-
risiert werden können, zieht nicht. Für den 
Alltagskonsumenten ist das elektronisch 
gesendete Wort flüchtig, das gedruck-
te liegt nachhaltig auf dem Tisch. Zudem 
vermittelt sich die persönliche Note durch 

Stimme und/oder körperliches Erschei-
nen des Interviewten ganz anders als ein 
Print-Interview, das eben viel mehr journa-
listisches Produkt ist als ein wie auch im-
mer geschnittenes Radio- oder TV-Inter-
view. Jeder Vergleich einer Mitschrift von 
Talk-Shows und TV-/Radio-Gesprächen mit 
gedruckten Interviews macht diesen Un-
terschied frappant deutlich. Die Metapher 
vom „druckreifen Sprechen“ wurde ja nicht 
umsonst erfunden und wird auch vom bes-
ten Profi vor der Kamera nur ganz selten 
erreicht. Sie wäre wahrscheinlich auch der 
Lebendigkeit des Gesprächs sehr abträg-
lich. Das Print-Interview bildet daher auch 
viel häufiger den Ausgangspunkt für wei-
tere journalistische Arbeiten wie Kommen-
tare oder dient zur Vorbereitung künftiger 
Interviews.
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Einzelne Stimmen
„Die Autorisierung von Interviews ist auf 
Printmedien beschränkt und ein rein deut-
sches Phänomen. Eingeführt hat sie übrigens 
ausgerechnet der Spiegel – und zwar als ver-
trauensbildende Maßnahme, um den Politi-
kern die Angst vor der Einwilligung zu einem 
Gespräch mit dem Magazin zu nehmen. Dass 
daraus ein Instrument wurde, um Interviews 
glatt- und schönzubügeln, hat wohl damals 
niemand geahnt. 
„Playboy“-Textchef und Fachbuchautor  
Christian Thiele in „impresso“ 2/2010

„Wer mit der Autorisierungspraxis nicht ein-
verstanden ist, der kriegt keine Interviews – 
weil genügend Medien dazu bereit sind, dass 
ihre Interviews autorisiert werden.“ 
Der stellvertretende Regierungssprecher  
Thomas Steg 2008 im Verein der Auslands- 
 presse, zit. n. FAZ 

„Was im Interview gesagt wird, ist öffentlich 
– es darf keinen Unterschied machen, ob ein 
Befragter live im Fernsehen oder vor dem Dik-
tiergerät eines Print-Journalisten spricht.“
Aus dem „Stilbuch“ der Financial Times  
Deutschland (2000)

„Der eine ist, wenn Sie so wollen, der „Tä-
ter“, der andere das „Opfer“. Aufgabe des Tä-
ters ist, seinem Gegenüber möglichst wahre, 
auch überraschende, verräterische Auskünfte 
über sich zu entlocken. Anliegen des Opfers 

wird es zumeist sein, nur solche Geständnis-
se herzugeben, die es selbst an die Öffentlich-
keit tragen möchte.“

Georg Stefan Troller über „Die Kunst des Inter-
views“ in „Lettre International“ Nr. 82/2008

„Keine journalistische Form ist in den letzten 
Jahren so verludert wie das Interview. Es sug-
geriert Authentizität, dabei geht es um Be-
trug. Betrug am Anspruch einer freien Presse, 
Betrug am journalistischen Selbstverständnis, 
Betrug am Leser.“

Die damalige Chefredakteurin Bascha Mika 
2003 in der taz

„Durch Flüchtigkeit könnte es zu einer Per-
sönlichkeitsverletzung des Gesprächspart-
ners kommen, weil man seine Aussagen 
nicht korrekt wiedergegeben hat. Eine Au-
torisierung schützt die Redaktion also auch 
vor Fehlern.“

Dorothee Bölke in  
„Presserecht für Journalisten“

„Das Gegenlesen liegt nicht nur im Interes-
se des Interviewten, es kann durchaus auch 
dem Journalisten dienlich sein. Das Korrek-
turrecht der Interviewten ist aber nicht unbe-
grenzt. Erstens kann es keine Korrekturen an 
den Fragen geben. Zweitens dürfen nachweis-
lich gemachte Aussagen nicht einfach ins Ge-
genteil verkehrt werden. Und drittens muss 
das Interview als Ganzes auch in etwa die Ge-
sprächsatmosphäre wiedergeben.“



15Positionen von Berufsorganisationen

Markus Rohr, Mitglied der Chefredaktion 
„Blick“, auf persoenlich.com, dem Internetpor-
tal der Schweizer Kommunikationswirtschaft

„Wer im Autorisierungsgefecht zu schnell 
schlappmacht, vorenthält dem Leser gutes 
Zeug (denn es werden ja meistens die pro-
vokanten, originellen, gewagten Aussagen 
einkassiert) und macht dem nächsten Inter-
viewer die Arbeit noch schwerer, als sie eh 
schon ist.“
„Playboy“-Textchef und Fachbuchautor  
Christian Thiele in: Interviews führen –  
der Blog 
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